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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1978 Ausgegeben am 30. Jänner 1978 2. Stück 

2. Gesetz.: Betrieb und Riwnung von Kanalanlagen und Einhebung von Gebühren für die Benützung und Räu~ 
mung von Unratsanlagen (Kanalräumungs- und Kanalgebührengesetz 1978) 

2. 

Gesetz vom 21. November 1977 über den 
Betrieb und die Räumung von Kanalanlagen 
und über die Einhebung von Gebübren für 
die Benützung und Räumung von Unrats
anlagen (Kanalräumungs- und Kanalgebüh-

rengesetz 1978) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Abschnitt I 

ALLGEMEINE ß.ESTIMMUNGEN 

Allelnbcsorgungsredtt des Magistrates 

§ 1. Die Räum=g der Straßenkanäle und 
Senkgruben sowi.e aller diesen UJ>ratsanlagen vor
gek\ger.ten Hau.kanäle, Abscheider aller Art 
und Klär•nlagen ist durch den Magistrat besorgen 
zu lassen. Hauskanäle, die lediglich Regenwasser 
ableiten, und Anlagen, 00, nad> § 2 Abs. 1 
ausgeschlos5"Il sind oder für die eine Selbst· 
räumungsbewiilli,gung <besteht, sind hievon .aus· 
genommen. 

Ausschluß 

§ 2. (1) Senkgruben, Hauskläranlagen und Al>
sdl.eider aller Art, die 

1. nicht ganzjährig über eine befostigte Ver· 
kehrslläche erreichbar •ind, die die Zu- und 
Abfahrt eines Räumfahrzeuges in Vor· 
.wärufahrt zuläßt, oder 

2. weiter als 15 Meter v<>n der Grundgrenze 
-femt sind und für die innerhdb der 
Liegensch>ft keine Zufahrt nad> Z. 1 besteht, 
oder 

3. mit ihrem tiefsten Punkt mehr als 5 Meter 
unter dem Niveau des Aufstellungsortes des 
zur Räumung venvendeten Fahrzeuges lie
gen, 

sind -bis zu ein<r bescheiilmäßigen Einbeziehung 
von der öffentlichen Räumung ausgeschlossen. 

(2) Anlagen nach Abs. 1 llind auf Antrag oder 
von Amts w.egen mit Bescheid in die öffentliche 
Räumung einzubeziehen, wenn .die Form der 
Liegenschaft die Anordnung der Anlage .in einem 
Bereich von 15 Metern von der Grundgrenze 
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1 und die Errichtung einer Zufahrt nach Abs. 1 
' Z. 1 nicht zuläßt u.nd 

1. die Entfernurug von der 
einer Zufuhrt nad> Abs. 
als 35 Meter beträgt UJld 

Grundgrenze oder 
1 Z. 1 nicht mehr 

2. räumtechnische Gründe nicht entgegenstehen. 

(3) Der Magistrat hat über Antrag nach 
Abs. 1 ausgeschlossene Anlagen zu rfomen. Der 
Antragsteller haA: die geoamten Kosten dieser 
Räumung zu ersetzen. Die Vorsehreihung eines 
Vorschusses iin Höhe der voraussichtlidi.en Kosten 
der Räumung ist zuläs>ig. 

Selbsträumung 

§ 3. (1) Für einzelne Senkgruben oder Haus· 
kana.L:i.nlagen kann der Ma~i= dem Grund· 
besitzer llher soin Ansuchen die Bewilligung er· 
teHen, die Räumung anderweitig durchführen 
zu lassent wenn sanitäre Grunde nicht entgegen
stehen und eine Belä.cigung der Nachharschaft 
nicht zu erwar·ten ist (Selbsträumung). 

(1) Dem Benützer von J.bscheidern kann 
die Selbsträumung -bewilligt werden, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen und der 
Benü·tzer nachweislich den Inhalt des 1'hscheiders 
selbst verwertet oder gegen .Entgelt an Dritte 
weiter.gibt, weldie diesen ·n.achweislidi einer wei
teren Nutzwig zuführen. (Bei -besonderer Ge· 
fährlid>keit des Absdteiderinhaltes für Kanal· 
und Ahwas..,rreinigungsanlagen äst dle Selbst
räumungsbewilligung z.u versagen, w~nn nidtt 
ein über <las üblidte Ausmaß ihinausg<>hendes, 
dauerndes <Wirtsch.altliches Interesse an der Ver
wertung des A:bscheiderinhaltes nachgewiesen 
wird und ausreichende Sicherheitsv<orkehrungen 
gegen ein Eindringen dieser Swffe in den Karui.I 
.bestehen. Bezüglich der Dauer der Selbsträu· 
mungsbewilligung .ist Abs. S sinngemäß anzuwen-
den. · 

(3) Der Ma~tNt kann anordnen, d.aß die 
Selbsträumung g.uf eine bestimmt-e Art und 
unter Einhaltung bescimmter Beschränkun· 
gen durdizuführen is'tt soweit dies aus 
s.anitären Gr.ünden oder :zur V·ermei.dung von 
Belästigungen der Nad>barschaft zweckmäßig ist. 
Solche Anordnungen können durdi Verordnung 
oder Bescheid getroffen werden. 
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